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Nr.
INHALT Seite

18.
27.1 .21 
X II ZB 450/20

19.
2 9 .1. 21 
V Z R  139/19

20 .
3. II. 21 
X II Z R  29/20

21.
9. ü . 21 
V III ZB 20/20

a) Z ur B eschw erdeberechtigung eines D ritten  gegen die A b 
lehnung einer Betreuung, der geltend macht, zu r A usübung 
eines materiellen Rechts gegenüber dem  Betroffenen auf die 
B etreuerbestellung angewiesen zu sein.
b) Dass der andere Vertragschließende geschäftsunfähig ge
w orden ist, schließt den vertraglich vorbehaltenen R ück tritt 
vom E rbvertrag ihm gegenüber nicht aus.
c) D erR ück tritt vom E rbvertrag kann bei G eschäftsunfähigkeit
des anderen Vertragschließenden jedenfalls grundsätzlich w irk 
sam gegenüber dessen Vorsorgebevollm ächtigtem  erfo lgen ... 327
a) D ass ein beurkundungsbedürftiges G rundstücksgeschäft 
unter der Bedingung des Zustandekom m ens oder des F o r t
bestands eines anderen Rechtsgeschäfts vorgenommen w ird , 
rechtfertig t fü r sich genomm en nicht die Annahme, dass die 
Rechtsgeschäfte nach dem Willen der Parteien eine E inheit 
bilden und daher beide beurkundungsbedürftig  sind. Eine 
Geschäftseinheit liegt nu r vor, w enn Teile des anderen R echts
geschäfts Inhalt des G rundstücksgeschäfts sein sollen.
b) E in notarieller Vertrag, durch den sich jemand verpflichtet, 
ein G rundstück  an eine G em einde zu übereignen, ist daher 
n icht deshalb form unw irksam , weil er unter der (beurkunde
ten) aufschiebenden Bedingung der W irksam keit eines nicht 
beurkundeten  D urchführungsvertrages i.S.v. § 12 A bs. I 
BauGB steht.
c) D ie V erjährungsvorschrift des § 196 BGB findet auf Be-
sitzübertragungsansprüche entsprechende Anw endung, w enn 
der G läubiger die B esitzeinräum ung neben der Verschaffung 
des E igentum s beanspruchen kann, wie dies etwa bei einem  
G rundstückskaufvertrag  der Fall ist...............................................  338
D ie Schienennetz-B enutzungsbedingungen 2013 (bzw. 2014), 
die u n ter anderem M inderungsrechte des Eisenbahnver
kehrsunternehm ens und des E isenbahninfrastrukturunter
nehm ens regeln, schließen S chadenersatzansprüche für Ver
mögensschäden nicht aus...................................................................  353
a) F ür den Zahlungsanspruch, den ein Betreiber von O b 
dachlosenunterkünften aus einem an ihn gerichteten, die B e
herbergung eines F lüchtlings betreffenden »K ostenübernah
meschein« eines öffentlichen Leistungsträgers ableitet, ist in 
der Regel nach § 51 Abs. 1 SGG der Rechtsweg zu den Sozi
algerichten gegeben.
b) Z ur A bgrenzung zwischen privatrechrlichen und öffen t
lich-rechtlichen Verträgen (hier: Vertrag zwischen privatem  
U nterkunftsbetreiber und öffentlichem  Leistungstrager über 
den Betrieb einer G em einschaftsunterkunft zur vorüberge
henden U nterbringung  von Flüchdingen und A sylbew erbern; 
sogenannter Betreibervertrag)..........................................................  373
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